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Stufenplan für sichere Öffnungsschritte ab 7. Juni 2021

Grundsätzliche Regelungen

» Medizinische Maskenpflicht ab 6 Jahre bleibt wie bisher bestehen*
*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

» Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote 
   erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). Die kosten-
   freie Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden.  
   Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein negatives Testergebnis 
   bestätigen: 
     - Arbeitgeber*innen
     - Anbieter*innen von Dienstleistungen
     - Schulen für deren Schüler*innen sowie Personal
» Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich 
   selbst unter Aufsicht (zum Beispiel Dienstleister*innen oder Arbeitgeber*innen) 
   durchführen und bescheinigen lassen.
» Alternativ kann auch ein negatives PCR-Testergebnis vorgelegt werden.
» Schüler*innen können bei Angeboten mit Testpflicht einen von der Schule
   bescheinigten negativen Test vorlegen (nicht älter als 60 Stunden) 
» Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptomatisch sind, werden als 
   getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.
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Eigenverantwortliches Einhalten der AHA-Regeln immer dann, wenn Personen 
aufeinander tre�en. 

» Bei den Kontaktbeschränkungen zählen vollständig geimpfte und genesene 
   Personen nicht zur Gesamtpersonenanzahl.
» Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines negativen Coronatests befreit, 
   wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von 
   dieser Regelung abweichen und einen negativen Coronatest einfordern. 

Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn diese Personen keine 
akuten Symptome einer Corona-Infektion zeigen. 

Inzidenz unter 100

» In Ballett- und Tanzschulen kontaktarmes Training mit maximal 5 Personen 
   aus zwei Haushalten. 
» Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, Flugzeug 
   und Boot) sind unter Hygieneauflagen und mit medizinischer Maske möglich.

» Tre�en im ö�entlichen oder privaten Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
   Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und 
   geimpfte Personen werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
   zählen als ein Haushalt.

   

Unabhängig von den Ö�nungsschritten unter 100 gilt:

» Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden Bedingungen erlaubt: 
- Während des gesamten Aufenthalts in der Einrichtung und der Dauer der 
   Dienstleistung müssen alle Beteiligte medizinische Masken tragen. Ist dies 
   nicht möglich (z.B. bei einer Rasur) wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen benötigt.
- Nur mit vorheriger Terminbuchung
- Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe

» Liefer- und Abholdienste in der Gastronomie generell erlaubt

   
» Baumärkte dürfen unabhängig der Ö�nungsschritte ö�nen.

   
» Veranstaltungen zur Religionsausübung ohne Anmeldung und Testkonzept, 
   Gemeindegesang erlaubt










